
Einnahmen

Übrige Einnahmen

- - - Einnahmen aus Krediten aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der Wirtschaft

325 12
-920

Haushaltsvermerk

Ist-Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei folgendem Titel:
Kap. 6002 Tit. 971 01.

Erläuterungen

Bei einer Abschwächung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit kann die Bundesregie-
rung bestimmen, dass zur Anregung der Konjunktur zusätzliche Ausgaben zu leisten
sind. Krediteinnahmen, die hierfür aufgrund der Ermächtigung des § 6 Abs. 3 des
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967 (StWG) (BGBl. I S. 582) aufgenommen werden, sind hier zu buchen
(vgl. Kap. 6002 Tit. 971 01).

Die Einrichtung des Leertitels beruht auf § 8 Abs. 2 StWG.

Auszug aus dem Bundeshaushaltsplan 2008BMF Abteilung II
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